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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.10.1953

Norm

ZPO §503 Z4 E4c5

Rechtssatz

Auch die Feststellung der Untergerichte, daß die Zeugen des Klägers durch den Beklagten in der Zeit von ...... bis ......

also etwa zweihundertfünfzig Tage vor der Geburt des Klägers vom Standpunkt der medizinischen Wissenschaft aus

möglich ist, und zwar auch in dem Sinne, daß diese Zeugen nicht von einer praktisch der Unmöglichkeit

gleichkommenden Unwahrscheinlichkeit ist, ist eine mit Revision nicht bekämpfbare Tatsachenfeststellung.
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